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§9
Betriebliche Kontrolle

(1) Betriebe, an deren Halden und Absetzanlagen Strahlen
schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind, "haben die Wirk
samkeit der Maßnahmen regelmäßig, mindestens im jährli
chen Turnus zu kontrollieren. Die Kontrollergebnisse sind zu 
dokumentieren und dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit 
und Strahlenschutz bis zum 15. Februar des darauffolgenden 
Jahres in Form eines Berichtes zu übermitteln.

(2) Ergibt die Kontrolle, daß an der Halde oder Absetz- 
änlage Änderungen aufgetreten sind, die die Strahlenschutz
situation negativ beeinflussen, sind von dem verantwortlichen 
Betrieb nach Abstimmung mit dem Staatlichen Amt für Atom
sicherheit und Strahlenschutz geeignete Maßnahmen festzule
gen und durchzuführen.

§10
Havarien

(1) Die Havarie- und Warnordnung gemäß Anlage 1 der An
ordnung vom 22. Mai 1969 über Vorbereitung, Bau, Betrieb 
und Instandhaltung sowie Außerbetriebsetzung industrieller 
Absetzanlagen für in Betrieb befindliche, stillgelegte, rekul
tivierte und anderweitig verwendete Absetzanlagen bedarf 
der Bestätigung des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und 
Strahlenschutz.

(2) Bei an Absetzanlagen auftretenden Havarien, die die 
Strahlenschutzsituation der Umgebung beeinflussen oder be
einflussen können, hat der Betrieb das Staatliche Amt für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz unverzüglich zu benach
richtigen.

(3) Die Benachrichtigungspflicht gegenüber anderen Staats
organen bleibt unberührt.

§11
Berichterstattung

(1) Betriebe, die Haldenmaterialien weitergeben, haben 
dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz 
jährlich-bis zum 15. Februar eine Zusammenstellung der Nut
zer und der jeweils weitergegebenen Materialmengen des 
vergangenen Jahres zu übermitteln.

(2) Betriebe, die eine generelle Zustimmung zur Nutzung 
von Haldenmaterial gemäß § 7 Abs. 2 besitzen, haben dem 
Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz jähr
lich bis zum .15. Februar über den Einsatz der Haldenmate
rialien im vergangenen Jahr sinngemäß entsprechend § 7 
Abs. 1 zu berichten.

§12
Spezielle Arbeitsinstruktion

(1) Betriebe, die an Halden oder Absetzanlagen Strahlen
schutzmaßnahmen gemäß Anlage 1 durchführen oder Halden
materialien gewinnen, weitergeben oder zu Bauzwecken nut
zen oder Materialien von Absetzanlagen weiterverwenden, 
haben eine spezielle Arbeitsinstruktion zu erarbeiten.

(2) Die spezielle Arbeitsinstruktion bedarf der Bestätigung 
des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz 
und ist Bestandteil der Genehmigung bzw. Zustimmung.

§13
, Belehrungen

Die Werktätigen der Betriebe, die mit Arbeiten gemäß § 3 
Abs. 1 beschäftigt sind, und Werktätige, die Haldenmateria
lien oder Materialien aus Absetzanlagen verwenden bzw. 
nutzen, sind vor Aufnahme der Arbeit und vierteljährlich 
über den Inhalt der speziellen Arbeitsinstruktion zu beleh
ren. Die Durchführung der Belehrung ist schriftlich nachzu
weisen und vom übergeordneten -Leiter zu kontrollieren.

§14
Staatliche Kontrolle

(1) Die Kontrolle über die Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Anordnung obliegt dem Staatlichen Amt für Atom
sicherheit und Strahlenschutz.

(2) Die Betriebe haben den mit der Kontrolle beauftragten 
Mitarbeitern des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und 
Strahlenschutz Einsicht in alle Unterlagen gemäß §§ 6 bis 13 
zu gewähren und erforderliche Auskünfte zu geben.

(3) Den mit der Kontrolle beauftragten Mitarbeitern des 
Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz ist 
der Zugang zu allen Halden und Absetzanlagen gemäß § 1 
und zu den Objekten, Einrichtungen und Anlagen, in denen 
Haldenmaterialien oder Materialien aus Absetzanlagen wei
terverwendet werden, zu gewähren.

(4) Die mit der Kontrolle, beauftragten Mitarbeiter des 
Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz 
können bei Nichteinhaltung von Festlegungen dieser Anord
nung, der Genehmigung oder Zustimmung den Leitern der 
Betriebe Auflagen erteilen. Die Nichterfüllung dieser Aufla
gen kann den Entzug der Genehmigung oder Zustimmung 
zur Folge haben.

§15
Ausnahmen

In begründeten Fällen können beim Präsidenten des Staat
lichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz Ausnah
men zu einzelnen Bestimmungen dieser Anordnung beantragt 
werden. Sofern diese Ausnahmen den Aufgabenbereich ande
rer zentraler staatlicher Organe berühren, sind diese Ausnah
meregelungen im Einvernehmen mit den Leitern der beteilig
ten zentralen staatlichen Organe zu treffen.

§16
Übergangsbestimmungen

(1) Für Halden und Absetzanlagen, an denen bis zum In
krafttreten dieser Anordnung Arbeiten gemäß § 3 durchge
führt worden sind (dazu gehören auch Wiederurbarmachung 
und Rekultivierung), sind die im § 6 geforderten Unterlagen 
bis spätestens 2 Jahre nach Inkrafttreten der Anordnung vom 
Verantwortlichen gemäß § 2 beim Staatlichen Amt für Atom
sicherheit und Strahlenschutz einzureichen.

(2) Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen- 
sehutz prüft die durchgeführten Arbeiten und erteilt gege
benenfalls Auflagen.

(3) Stillgelegte Halden und Absetzanlagen, an denen bis 
zum Inkrafttreten der Anordnung keine Strahlenschutzmaß
nahmen durchgeführt worden sind und deren Materialien 
nicht weiterverwendet werden, sind vom Verantwortlichen 
gemäß § 2 dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strah
lenschutz bis spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten der Anord
nung anzuzeigen. Das Genehmigungsverfahren zur Durchfüh
rung der Strahlenschutzmaßnahmen ist unverzüglich einzu
leiten.

(4) Ist bis zum Inkrafttreten der Anordnung ein Wechsel 
der Rechtsträgerschaft, des Eigentums oder des Nutzungs
rechtes an Grundstücken, auf denen sich Halden oder Absetz
anlagen befinden, erfolgt, obliegen die Verpflichtungen zur 
Gewährleistung des Strahlenschutzes dem gegenwärtigen 
Rechtsträger, Eigentümer oder Nutzer.

(5) Alle in Anwendung der Richtlinie zur Verwendung und 
Nutzung von Haldenmaterialien zu Bauzwecken vom 11. März 
1974 (Mitteilungen des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit 
und Strahlenschutz 1974 Nr. 5) erteilten Zustimmungen ver
lieren 6 Monate nach Inkrafttreten dieser Anordnung ihre 
Gültigkeit

(6) Die Havarie- und Warnordnung gemäß § 10чAbs. 1 ist 
dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz 
bis spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten der Anordnung zur 
Bestätigung vorzulegen.


